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Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Rat Ö  Entscheidung 

Betreff: 
Neuwahl der stv. Bürgermeisterin bzw. des stv. Bürgermeisters 
 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Durch die Bildung der FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe und dem gleichzeitigen 
Antrag auf Neubildung der Ausschüsse sowie des Verwaltungsausschusses wurde eine 
Neubesetzung des Verwaltungsausschusses erforderlich. 
 
Die Neubesetzung bewirkte zunächst, dass die bisherigen Beigeordneten ihre Funktion als 
Mitglied im Verwaltungsausschuss verloren haben. Durch diesen (wenn vielleicht auch nur 
sehr kurzzeitigen) Sitzverlust verliert jedoch auch der stellvertretende Bürgermeister seine 
Funktion. Aus diesem Grund hat gemäß § 81 Abs. 2 NKomVG eine Neuwahl des 
stellvertretenden Bürgermeisters bzw. der stellvertretenden Bürgermeisterin zu erfolgen.  
 
Gemäß § 81 Abs. 2 NKomVG wählt der Rat aus den Beigeordneten bis zu drei ehrenamtliche 
Vertreter des Bürgermeisters, der bzw. die ihn bei der repräsentativen Vertretung der 
Gemeinde, bei der Einberufung des Verwaltungsausschusses einschließlich der Aufstellung 
der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses, der Verpflichtung 
der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung vertritt. Soll es unter der 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern eine Reihenfolge geben, so wird diese vom 
Gemeinderat bestimmt. 
 
Folgende Ratsmitglieder werden vorgeschlagen: 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
Auf Vorschlag der                          wählt der Gemeinderat mit                   Stimmen zum 
stellvertretenden Bürgermeister bzw. zur stellvertretenden Bürgermeisterin                           . 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 


